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Betreffend die Preisfrage.

Unter den eingekommenen Arbeiten über die in Nr. 4 dieses
BlatteS gestellte Preisfrage kann unzweifelhaft als die Beste
bezeichnet und mit dem Preise bedacht werden diejenige deö Herrn

I. Stukcr, Oberlehrer zu Grüncnmart.

Im Allgemeinen wurde die Tendenz der Frage vorwaltend dahin
gedeutet, alö möchte durch Auffindung neuer individuell oder gemeinsam

anzuwendender Mittel die ökonomische Lage der Lehrer verbessert
werden, um kräftige Beihülfe von Staat und Gemeinden überflüssg
zu machen. Diese Auffassung der Frage ist irrig und geht den
Zwecken derselben geradezu entgegen. Die Aufbesserung der Lchrer-
besolvungen ist nach unserer innigsten Ueberzeugung für ein kräftigeres
Gedeihen der Volksschule conclitio »ine qus nun — eine durchaus
unerläßliche Bedingung. Und ferne ist es von uns, durch die
gestellte Frage den Glauben zu pflegen: als könnte auf dem in ihr
bezeichneten Wege Genügendes in Sachen geschehen. Das aber ist
unter allen Umständen deS Mannes würdig, vorerst seine eigene Kraft
zu bemessen, bevor er nach Anderer Hülfe sich umschaut — denn erst
dann hat er auch für fernere schritte sittlich freien Boden und sind
seine Ansprüche gerechtfertigt. —

Bevor untersucht wird: „was kann und soll von Staat nnd
Gemeinden zur ökonomischen Besserstellung der Lehrer geschehen?" möchten

wir eben das Kapitel der „Nebenbeschäftigungen" zur klaren uno
gründlichen Erörterung gebracht wissen, und' weiden die Diskussion
darüber eröffnen durch Mittheilung der Eingangs bezeichneten Arbeit.

Schul-Ehronik.

B?rn. Dem Vernehmen nach sollen auch von der Vorsteher-
schaft der Kantonalschulsvnode Schritte geschehen, um die definitive
Erlassung eines Gesekes über die Stiftung einer Leb rerv ensions -
k a ssa durch obligatorische Abzüge an den Besoldungen zu hintertreiben.
Wir sind überzeugt, daß die Vorsteherschaft hierin ganz im Sinn und
Willen der großen Mebrheit der bcrnischcn Lehrer" bandelt, nnd wünschen

deßhalb ihren Maßnahmen den besten Erfolg. — So dringend
wunschbar eine Pensions- und Altcrskasie Angesichts unserer Schul-
zuiräude sein muß, eben so unpraktisch und zweckwidrig ist deren
Gründung durch Abzüge von Besoldungen, die ohnebin in großer
Zabl zu den kärglichsten geboren, welche je in vorgerücktern Staaten

für ^chulstcllcn ausgesetzt sind. — Und wie verhielte eS sich wobl
mit der rechtlichen Begründung jener BesoldungSabzügc Wären
sie nicht dem Wesen nàch gleich einer ausnahmsweise« förmlichen
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